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Vorwort.

Die vorliegende Abhandlung ist aus einem Referat entstanden, das 
ich im Oktober 1923 in einer Sitzung des Finanzwissenschaftlichen 
Unterausschusses des Vereins für Sozialpolitik in Berlin vorgetragen 
habe. Ausschuß und Vorstand beschlossen damals die Drucklegung meines 
Referates. Diese verzögerte sich aber, da dem Verein in den folgenden 
Monaten der schwersten Währungserschütterung überhaupt die Mittel 
zur Fortführung der Vereinsschriften fehlten. Erst als nach dem Versuch 
der Stabilisierung der deutschen Währung durch die Rentenmark sich die 
Finanzlage des Vereins besserte, konnte das inzwischen erweiterte Manu
skript in Druck gegeben werden.

Ter Satz stand schon, als das Gutachten der Sachverständigen des 
Dawes-Komitees veröffentlicht wurde. Dieses Gutachten nimmt auch zu 
der Frage der Steuerbelastung Stellung, und eine Auseinandersetzung 
damit erschien für die vorliegende Abhandlung unerläßlich. Das konnte 
nur in der Form geschehen, daß ohne erhebliche Änderungen des bereits 
stehenden Satzes an verschiedenen Stellen des Textes entsprechende Er
gänzungen eingefügt wurden. Das Sachliche dürfte dabei, wie ich hoffe, 
völlig zu seinem Rechte gekommen sein, wenn sich auch in der Form der 
Eindruck des Postskriptums vielleicht nicht ganz hat vermeiden lassen.

Frankfurt a. M., Ostern 1924.

W. Gerlofs.





I. Steuerverpflichtung und Reparationsleistungen.
Unter den Verpflichtungen, die der Friedensvertrag von Versailles, 

wie eine amerikanische Veröffentlichung es jüngst ausgedrückt hat, 
„dem deutschen Volke auferlegt hat, praktisch gesprochen ohne eine andere 
Möglichkeit als die der Unterwerfung", gehört auch die Verpflichtung, 
ein bestimmtes Maß an Steuern zu zahlen. Die Auslegung, die diese 
Verpflichtung gefunden hat, und die Leistungen, die auf Grund der 
bezüglichen Bestimmungen des Friedensvertrages von Deutschland 
verlangt worden sind, betreffen einen der umstrittensten Punkte der 
Reparationsfrage. Es steht hier ähnlich wie mit der Frage der Be
wertung der deutschen Leistungen für das Reparationskonto. Nach den 
offiziellen Angaben der Wiedergutmachungskommission hat Deutschland 
bis zum 30. Dezember 1922 7940426 000 Goldmark geleistet. Der 
französische Nationalökonom Professor Charles Gide schätzt hingegen 
die finanziellen Leistungen Deutschlands für denselben Zeitraum auf 
14 Milliarden Goldmark. John Maynard Keynes kommt zu dem Er
gebnis, daß die finanziellen Kosten von Deutschlands Bemühungen, 
seine Friedensvertragsverpflichtungen zu erfüllen, zwischen dem Zeit
punkt des Waffenstillstandes und dem Zeitpunkt der Ruhrbesetzung 
eine Milliarde Pfund Sterling überschritten haben. Nach der Ver
öffentlichung des Iu8tUul8 ok Leonomie8 in Washington sind 25,8 Mil
liarden Goldmark geleistet worden. Und nach den auf den neuesten 
Stand gebrachten deutschen Berechnungen beträgt die Reparations
leistung bis zum 31. Dezember 1922 41,6 Milliarden Goldmark. Dazu 
kommen an sonstigen nach den Bestimmungen des Friedensvertrages 
nicht anrechenbaren Leistungen noch 14,3 Milliarden Goldmark

Vgl. Brentano, Was Deutschland gezahlt hat, die bisherigen Leistungen 
auf Grund des Vertrags von Versailles, Berlin 1923; Hloultov L Uao Kairo, 
Kormav^'o Oapaoit^ to herausgegeben vom Iv8titut ok Doouoroioo in 
Washington, New Dork 1923, S. 75; I. M. Keynes, Wieviel hat Deutschland 
bisher gezahlt? Neue Freie Presse vom 4. Nov. 1923; F. Schröder, Die deutschen 
Leistungen jeglicher Art nach den: Vertrage von Versailles und ihr Einfluß auf 
den Haushalt des Reiches, Uavobsstor Kuaräiau Oominoroial, „Uoeoustruotiou 
iu Luroxo", Nr. VIII vom 28. Sept. 1922.
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Diese Ziffern sind für die folgenden Darlegungen nicht unwesentlich; 
denn sie zeigen immerhin, daß Deutschland für die Wiedergutmachung 
bisher schon ganz beträchtliche Leistungen aufgebracht hat. Diese 
Leistungen sind einerseits teilweise mittelbar oder unmittelbar aus 
Steuern gedeckt worden (die Steuerlasten können also nicht so gering 
gewesen sein, wie vielfach behauptet wird), andererseits haben sie die 
Substanz des deutschen Volksvermögens (man denke an die abgelieferte 
Handelsflotte) so gemindert, daß die Steuerkraft erheblich geschmälert 
erscheint.

Ähnlich nun wie mit der Bewertung der deutschen Leistungen 
für Reparationskonto geht es auch mit der Schätzung der deutschen 
Steuerleistungen. Nach dem Friedensvertrag von Versailles gehört 
es zwecks finanzwirtschaftlicher Sicherung der Wiedergutmachung zu 
den Aufgaben des Reparationsausschusses,

„in regelmäßiger Wiederkehr die Zahlungsfähigkeit Deutschlands ab
zuschätzen und das Steuersystem zu prüfen, I. damit alle Einkünfte 
Deutschlands einschließlich der für den Zinsendienst aller inneren An
leihen bestimmten, vorzugsweise zur Abtragung der Wiedergut
machungsschuld verwendet werden, 2. um die Gewißheit zu erlangen, 
daß das deutsche Steuersystem im allgemeinen im Verhältnis voll
kommen ebenso schwer ist wie dasjenige einer der im Ausschuß ver
tretenen Mächte" (8 12, Abs. 2d der Anlage II zu Art. 233).
Von dieser letzteren Bestimmung, die sich für Österreich gleichlautend 

auch im Vertrag von St. Germain (Anlage II, § 12b zu Art. 179) 
befindet, soll hier die Rede sein. Denn mögen auch die Reparations
schuldner auf die Auslegung dieser wie aller anderen Bestimmungen 
des Friedensvertrages unmittelbar keinen Einfluß haben, so haben sie 
doch ein lebhaftes Jnterefse an der Klarstellung in diesem Falle der 
Frage: Was soll das heißen, das deutsche bzw. österreichische Steuer
system soll im Verhältnis vollkommen ebenso schwer wie dasjenige 
irgendeiner der im Ausschuß vertretenen Mächte sein? Und weiter: 
Wie ist der Nachweis, daß dem so sei oder auch nicht sei, einwandfrei 
zu erbringen?

Zu der ersten Frage gibt die Antwortnote der Deutschen Friedens
delegation vom 29. Mai 1919 eine Erläuterung „Der deutsche Steuer
zahler", heißt es da, „soll nicht weniger belastet sein als der des höchst-

' Vgl. die Gegenvorschläge der deutschen Regierung zu den Friedens
bedingungen. Amtl. Text. Berlin 1919, S. 94 u. S. 58.


